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Braunsdorf, Grumbach, Helbigsdorf/Blankenstein, Herzogswalde, Kaufbach, Kesselsdorf, Kleinopitz, Limbach/Birkenhain, Mohorn/Grund, Oberhermsdorf

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung über 
das Ergebnis der Wahl zum Bürgermeister 
am Sonntag, 19. März 2017 in der Stadt Wilsdruff

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 21. März 2017 folgendes Wahlergebnis ermittelt und festgestellt:

Wahlberechtigte insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.379
Wähler insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.283
Ungültige Stimmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Gültige Stimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.220

Zahl der für die einzelnen Bewerber gültigen Stimmen:

Wahlvorschlag Bewerber Stimmen

CDU Rother, Ralf 4.836
Bürgermeister
Erlenweg 2, 01723 Wilsdruff

AfD Fuchs, Tobias 1.384
wissenschaftlicher
Mitarbeiter eines
Landtagsabgeordneten
Markt 11, 01723 Wilsdruff

Es wird festgestellt, dass Herr Ralf Rother mehr als die Hälfte der gülti-
gen Stimmen erhalten hat und damit zum Bürgermeister gewählt wur-
de. Jeder Wahlberechtigte und jeder Bewerber kann gemäß § 25 Abs. 1
Kommunalwahlgesetz (KomWG) i. v. m. § 54 Abs. 1 Kommunalwahl-
ordnung (KomWO) innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Be-
kanntmachung des Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe des
Grundes schriftlich oder zur Niederschrift bei der Rechtsaufsichtsbehör-
de im Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Schloßhof 2/4,
01796 Pirna Einspruch einlegen. Der Einspruch eines Einsprechenden,
der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur dann zu-
lässig, wenn ihn eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens je-
doch fünf Wahlberechtigte beitreten. Bei mehr als 10.000 Wahlberech-
tigten ist der Beitritt von mindestens 100 Wahlberechtigten notwendig.

Wilsdruff, 21. März 2017

Andreas Clausnitzer
Beigeordneter
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